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Artikel 58
Information über das Ergebnis des Strafverfahrens

Der um Auslieferung ersuchende Vertragspartner in
formiert den ersuchten Vertragspartner vom Ergebnis 
des Strafverfahrens gegen die ausgelieferte Person. 
Wird die ausgelieferte Person verurteilt, so ist auch 
eine Abschrift des rechtskräftigen Urteils zu übermit
teln.

Artikel 59 
Übergabe der auszuliefernden Person

(1) Der ersuchte Vertragspartner, welcher der Aus
lieferung zustimmt, unterrichtet den anderen Ver
tragspartner über Ort und Zeit der Auslieferung der 
betreffenden Person.

(2) Eine Person, deren Auslieferung stattgegeben 
wurde, wird auf freien Fuß gesetzt, wenn der ersu
chende Vertragspartner innerhalb einer Frist von 7 Ta
gen, gerechnet von dem Tage an, der als Tag der Über
gabe festgesetzt wurde, diese Person nicht übernimmt.

Artikel 60 
Erneute Auslieferung

Entzieht sich eine ausgelieferte Person, auf welche 
Weise auch immer, einem Strafverfahren oder dem 
Strafvollzug und befindet sich diese auf dem Territo
rium des ersuchten Vertragspartners, so wird sie auf 
Grund eines erneuten Auslieferungsersuchens ohne 
Übermittlung der im Artikel 50 dieses Vertrages ge
nannten Unterlagen ausgeliefert.

Artikel 61 
Übergabe von Gegenständen

(1) Der um Auslieferung ersuchte Vertragspartner 
übergibt die Gegenstände, die für die Begehung einer 
Straftat verwendet wurden, für die eine Auslieferung 
gemäß Artikel 45 dieses Vertrages zulässig ist, sowie 
die Gegenstände, die sich der Straffällige durch die 
Straftat erworben hat, an den ersuchenden Vertrags
partner. Diese Gegenstände werden auch dann über
geben, wenn es infolge Todes oder aus anderen Grün
den nicht zur Auslieferung der betreffenden Person 
kommt.

(2) Der ersuchte Vertragspartner kann die in Ab
satz 1 dieses Artikels genannten Gegenstände zeitwei
lig zurück behalten, wenn er sie für ein anderes Straf
verfahren benötigt.

(3) Die Rechte einer dritten Person an Gegenständen, 
die unter Absatz 1 dieses Artikels fallen, bleiben un
berührt. Spätestens nach Abschluß des Strafverfah
rens gibt der Vertragspartner, an den die Gegenstände 
herausgegeben wurden, diese dem ersuchten Vertrags
partner zwecks Übergabe an die Berechtigten zurück. 
Befinden sich Personen, die Rechte an Gegenständen 
haben, auf dem Territorium des ersuchenden Vertrags
partners, so ist dieser mit Zustimmung des ersuchten 
Vertragspartners berechtigt, die Gegenstände direkt an 
die Berechtigten zurückzugeben.

Artikel 62 
Durchleitung

(1) Die Vertragspartner gestatten einander auf Er
suchen die Durchleitung solcher Personen durch ihr

Territorium, die einem der Vertragspartner von einem 
Drittstaat ausgeliefert werden. Der ersuchte Vertrags
partner ist nicht verpflichtet, die Durchleitung zu ge
statten, wenn nach diesem Vertrag keine Auslieferung 
vorgesehen ist.

(2) Ein Ersuchen um Durchleitung ist wie ein Aus
lieferungsersuchen zu stellen und zu behandeln.

(3) Der ersuchte Vertragspartner gestattet die Durch
leitung auf die ihm am zweckmäßigsten erscheinende 
Weise.

Artikel 63 
Auslieferungs- und Durchleitungskosten

Die Auslieferungs- und Durchleitüngskosten trägt der 
Vertragspartner, auf dessen Territorium sie entstanden 
sind.

Teil -VII
Artikel 64

Information über Fragen der Rechtspflege
Die Ministerien der Justiz der Vertragspartner er

teilen einander auf Wunsch Auskunft über das Recht 
und die Rechtspraxis ihrer Staaten. Sie informieren 
sich wechselseitig über wichtige Gesetzgebungsakte auf 
dem Gebiet der Rechtspflege und tauschen ihre Erfah
rungen bei der Vorbereitung von Gesetzen aus.

Neben Gesetzestexten werden auch entsprechende 
Kommentare und andere rechtswissenschaftliche Lite
ratur zwischen beiden Ministerien ausgetauscht.

Teil VIII 
Schlußbestimmungen

Artikel 65
(1) Dieser Vertrag bedarf der Ratifikation.

(2) Der Austausch der Ratifikationsurkunden erfolgt 
in Aden.

Artikel 66
(1) Der Vertrag tritt dreißig Tage nach Austausch 

der Ratifikationsurkunden in Kraft. Er gilt für die 
Dauer von fünf Jahren.

(2) Wenn nicht einer der Vertragspartner minde
stens sechs Monate vor Ablauf dieser Frist den Ver
trag kündigt, bleibt der Vertrag jeweils weitere fünf 
Jahre in Kraft.

Ausgefertigt in Berlin am 1. April 1971 in zwei Ori
ginalen, jedes in deutscher, in arabischer und englischer 
Sprache, wobei alle drei Texte die gleiche Gültigkeit 
besitzen. In Zweifelsfällen bei der Auslegung der Be
stimmungen des Vertrages gilt der englische Text.

Zum Beweis dessen haben die Bevollmächtigten der 
Vertragspartner diesen Vertrag unterzeichnet und ge
siegelt.
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